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Erwägungen

E. 1
Der angefochtene Entscheid betreffend Verfahrenskosten der Schlichtungsstelle für den
Bereich Telekom (Art. 12c Abs. 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [FMG, SR
784.10] und Art. 42 Abs. 1 der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste
[FDV, SR 784.101.1]) - seit dem 1. August 2008 die Beschwerdeführerin - kann mit
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten angefochten werden ( Art. 82 lit. a,
Art. 86 Abs. 1 lit. a BGG ); eine Ausnahme liegt nicht vor. Auf die frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Diese erblickt sie in der Feststellung der Vorinstanz,
es sei zwar ein vorgängiger Einigungsversuch in Bezug auf die Nummernportierung
nachgewiesen, nicht aber über andere Punkte.

E. 2.2
Die Beschwerdegegnerin teilte der Kundin im Anschluss an ein Telefongespräch tags zuvor
am 20. April 2010 mit, dass sie den übertragenen Vertrag (zu den mit der API AG
ursprünglich vereinbarten Preiskonditionen) bis zum ordentlichen Ende am 7. Juli 2011
fortführen oder gegen eine - bereits im ursprünglichen Vertrag mit der API AG für diesen
Fall vereinbarte - Gebühr von Fr. 500.-- pro Mobilnummer vorzeitig auflösen könne. Es ist
daher mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass die von der Kundin mit dem
entsprechenden Vollmachtsformular bei der Swisscom AG vor Vertragsende beantragte
Nummernportierung (mit dem Portierungsantrag, der als Kündigung des mit dem bisherigen
Telekomanbieter abgeschlossenen Vertrages gilt, wird die Swisscom ermächtigt, diesen
Vertrag zu kündigen) und die für die vorzeitige Auflösung des bisherigen Vertrages
vorgesehene Gebühr derart verknüpft sind, dass die Einigungsversuche betreffend
Portierung vor Ablauf des bisherigen Vertrages ohne Weiteres auch die dafür vorgesehene
Gebühr umfassen.

E. 2.3
Die Vorinstanz ist daher zu Unrecht bzw. - soweit es um die Feststellung des Sachverhalts
geht - willkürlich davon ausgegangen, dass in Bezug auf die Gebühr von Fr. 1'000.-- kein
(erfolgloser) Einigungsversuch nachgewiesen sei.

E. 3.1



Die Beschwerdeführerin rügt weiter, entgegen der willkürlichen Auffassung der Vorinstanz
habe die Kundin sehr wohl ein Schlichtungsverfahren beantragt.

E. 3.2
Wie die Beschwerdeführerin zutreffend darlegt, hat die Vorinstanz offensichtlich den
Ablauf der Einreichung eines Schlichtungsbegehrens über Internet verkannt. Das nach dem
Aufsuchen der Homepage "ombudscom.ch" unter "Verfahren" erscheinende Formular lässt
dem Suchenden nur die Wahl zwischen "Login" (für bereits eingereichte Begehren) und
"neues Schlichtungsbegehren". Wird Letzteres angewählt, erscheint bereits das Formular
"Schlichtungsbegehren", auf welchem der Besucher die Schlichtungsstelle ersucht,
zwischen ihm und dem Fernmeldedienstanbieter ein Schlichtungsverfahren durchzuführen.
Darunter erklärt der Besucher, das Verfahrensreglement zur Kenntnis genommen und
versucht zu haben, mit dem Telekomanbieter eine Verhandlungslösung zu finden. Sodann
wird nach dem streitigen Geldbetrag gefragt und eine Beschreibung des Sachverhaltes
sowie die Angabe verlangt, was man mit dem Begehren erreichen wolle (vgl. dazu auch
Beschwerde Ziff. 43 ff.). Es ist somit davon auszugehen, dass das in den Akten liegende
Dokument (Beschwerdebeilage 9/001) gemäss Absender das elektronische Gesuch der
Kundin bzw. deren "Schreiben" vom 20. Mai 2010 darstellt. Dies scheint der Vorinstanz
entgangen zu sein.

E. 3.3
Dieses von der Kundin per Internet bei der Stiftung ombudscom eingereichte Formular ist
entgegen der Auffassung der Vorinstanz ohne weiteres als Schlichtungsbegehren zu
qualifizieren und grundsätzlich als solches entgegenzunehmen.

E. 4.1
Gemäss Art. 43 Abs. 1 FDV ist die Schlichtungsstelle für zivilrechtliche Streitigkeiten
zwischen Kunden und ihren Fernmeldeanbietern zuständig.

E. 4.2
Nachdem die Beschwerdegegnerin gegenüber der Kundin am 7. Mai 2010 ihre
Ausführungen vom 20. April 2010 bestätigt hatte, verzichtete die Kundin am 20. Mai 2010
auf die Portierung der beiden Nummern. Ihre Erklärung, sie wolle die Fr. 1'000.-- jedoch
nicht bezahlen, ist insofern ohne Bedeutung, als die Vorinstanz festgestellt hat, dass sich
aus den Akten nicht ergebe, dass dieser Betrag in Rechnung gestellt worden sei. Die
Beschwerdegegnerin bestätigte denn auch am 3. August 2010 gegenüber der
Beschwerdeführerin, die Kundin stelle keine Forderungen an sie und es bestünden auch
keine fälligen Forderungen gegenüber der Kundin; diese habe sämtliche in Rechnung
gestellten und fälligen Abonnementsgebühren bezahlt; eine Kündigung des
Abonnementsvertrages sei bisher weder durch sie noch durch die Kundin erfolgt; damit
habe sie auch keine Veranlassung gehabt, eine Kündigungsgebühr von Fr. 1'000.-- in
Rechnung zu stellen. Gemäss den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hat die Kundin in
der Folge tatsächlich den Vertrag für die beiden in Frage stehenden Nummern erst am 11.
März 2011 ordnungsgemäss auf den 7. Juli 2011 gekündigt (vgl. Vernehmlassungsbeilagen
act. 11/2-5).

E. 4.3
Es ist daher der Vorinstanz beizupflichten, die davon ausgeht, dass die Kundin unter den
dargelegten Umständen bereits im Verfahren vor der Beschwerdeführerin keine Portierung



mehr verlangt, Letztere somit gar nicht mehr im Streit gelegen habe. Es bestand daher
bereits zu diesem Zeitpunkt offenkundig keine zivilrechtliche Streitigkeit mehr zwischen
Kundin und Beschwerdegegnerin, die hätte geschlichtet werden können. Dies hätte auch die
Beschwerdeführerin ohne weiteres erkennen können. Der Vorinstanz ist daher im Ergebnis
zuzustimmen, dass keine Veranlassung für die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens
bestand.

E. 4.4
Die Vorinstanz durfte somit unter Berücksichtigung aller Umstände ohne Verletzung von
Bundesrecht davon ausgehen, dass der Beschwerdeführerin mangels entsprechender
Forderungen (noch) kein streitiges Rechtsverhältnis vorlag, welches die Durchführung
eines Schlichtungsverfahren gerechtfertigt hätte. Sie hat daher zu Recht erkannt, dass die in
Frage stehende Gebührenverfügung einer Rechtsgrundlage entbehre und somit aufzuheben
sei.

E. 5
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Bei diesem Ausgang hat die
Beschwerdeführerin, um deren Vermögensinteressen es sich handelt, die Kosten des
Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG ). Der nicht durch
einen Anwalt vertretenen Beschwerdegegnerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.
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